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13.1 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin 

(Internist/Internistin) 
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin nach Ableistung der vorge-
schriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungs-
inhalte einschließlich der Inhalte der Basisweiterbildung. 
 
 
Weiterbildungszeit: 
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 

Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon 

 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin 

 24 Monate stationäre Weiterbildung in Innerer Me-
dizin oder in den Facharztkompetenzen 13.1 bis 
13.9 in mindestens 2 verschiedenen Facharztkom-
petenzen, davon 

 6 Monate internistische Intensivmedizin, die 
auch während der Basisweiterbildung abgeleis-
tet werden können 

Werden im Gebiet Innere Medizin 2 Facharztkompetenzen 
erworben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit min-
destens 8 Jahre. 
 
Weiterbildungsinhalt: 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
– den Inhalten der Basisweiterbildung 
– der Vorbeugung, Erkennung, Beratung und Behand-

lung bei auftretenden Gesundheitsstörungen und Er-
krankungen der inneren Organe 

Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte in Hessen
vom 15. August 2005 (HÄBl. Sonderheft 10/2005, S. 1-73),

geändert am 10. Mai 2006 (HÄBl. 6/2006, S. 457), am 10. April 2007 (HÄBl. 5/2007, S. 330-331),
am 5. Dezember 2007 (HÄBl. 1/2008, S. 49), am 6. Mai 2008 (HÄBl. 6/2008, S. 404-407),
am 1. Dezember 2008 (HÄBl. 1/2009, S. 75-76), am 6. Mai 2009 (HÄBl. 6/2009, S. 423),
am 5. Mai 2010 (HÄBl. 6/2010, S. 391), am 8. Dezember 2010 (HÄBl. 1/2011, S-55-57),

am 25. Mai 2011 (HÄBl. 7/2011, S. 440- 448), am 7. Dezember 2011 (HÄBl. 1/2012, S. 62),
am 3. April 2012 (HÄBl. 5/2012, S. 336), am 12. Juni 2013 (HÄBl. 7/2013, S. 576)

und am 11. Dezember 2013 (HÄBl. 1/2014, S.44), zuletzt geändert am 10. Dezember 2014 (HÄBl. 1/2015, S. 46)

Innere Medizin (Basisweiterbildung ohne Spezialisierung)

Auszug aus http://www.laekh.de/upload/Aerzte/Weiterbildung/WBO_2005_10.pdf
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– der Erkennung und konservativen Behandlung der 
Gefäßkrankheiten einschließlich Arterien, Kapillaren, 
Venen und Lymphgefäße und deren Rehabilitation 

– der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von 
Stoffwechselleiden einschließlich des metabolischen 
Syndroms und anderer Diabetes-assoziierter Erkran-
kungen 

– der Erkennung und Behandlung der Krankheiten der 
Verdauungsorgane einschließlich deren Infektion, z. B. 
Virushepatitis, bakterielle Infektionen des Intestinaltrak-
tes 

– der Erkennung und Behandlung maligner und nicht 
maligner Erkrankungen des Blutes, der blutbildenden 
Organe und des lymphatischen Systems 

– der Erkennung und Behandlung von soliden Tumoren 
– der Erkennung sowie konservativen Behandlung von 

angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Her-
zens, des Kreislaufs, der herznahen Gefäße, des Peri-
kards 

– der Erkennung und konservativen Behandlung der 
akuten und chronischen Nieren- und renalen Hochdru-
ckerkrankungen sowie deren Folgeerkrankungen 

– der Erkennung und Behandlung der Erkrankungen der 
Lunge, der Atemwege, des Mediastinums, der Pleura 
einschließlich schlafbezogener Atemstörungen sowie 
der extrapulmonalen Manifestation pulmonaler Erkran-
kungen 

– der Erkennung und konservativen Behandlung der 
rheumatischen Erkrankungen einschließlich der ent-
zündlich-rheumatischen Systemerkrankungen wie Kol-
lagenosen, der Vaskulitiden, der entzündlichen Mus-
kelerkrankungen und Osteopathien 

– der interdisziplinären Zusammenarbeit insbesondere 
bei multimorbiden Patienten mit inneren Erkrankungen 

– der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgi-
schen, strahlentherapeutischen und nuklearmedizini-
schen Maßnahmen 

– den gebietsbezogenen Infektionskrankheiten ein-
schließlich der Tuberkulose 

– der gebietsbezogenen Ernährungsberatung und Diäte-
tik einschließlich enteraler und parenteraler Ernährung 

– der Symptomatologie und funktionellen Bedeutung von 
Altersveränderungen sowie Erkrankungen und Behin-
derungen des höheren Lebensalters und deren Thera-
pie 

– den geriatrisch diagnostischen Verfahren zur Erfas-
sung organbezogener und übergreifender motorischer, 
emotioneller und kognitiver Funktionseinschränkungen 

– der Behandlung schwerstkranker und sterbender Pati-
enten einschließlich palliativmedizinischer Maßnahmen 

– der intensivmedizinischen Basisversorgung 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren 
– Echokardiographien sowie Doppler-/Duplex-Unter-

suchungen des Herzens und der herznahen Gefäße 
– Mitwirkung bei Bronchoskopien einschließlich broncho-

alveolärer Lavage 
– Ösophago-Gastro-Duodenoskopien einschließlich 

interventioneller Notfall-Maßnahmen und perkutaner 
endoskopischer Gastrostomie (PEG) 

– untere Intestinoskopien einschließlich endoskopischer 
Blutstillung, davon 
– Proktoskopien 
– Therapie vital bedrohlicher Zustände, Aufrechter-

haltung und Wiederherstellung bedrohter Vitalfunk-
tionen mit den Methoden der Notfall- und Intensiv-

medizin einschließlich Intubation, Beatmungsbe-
handlung sowie Entwöhnung von der Beatmung 
einschließlich nichtinvasiver Beatmungstechniken, 
hämodynamisches Monitoring, Schockbehandlung, 
Schaffung zentraler Zugänge, Defibrillation, 
Schrittmacherbehandlung 

– Selbstständige Durchführung von Punktionen, z.B. 
an Blase, Pleura, Bauchhöhle, Liquorraum, Leber, 
Knochenmark einschließlich Knochenstanzen 

 
 


